
C. ANSPRÜCHE G GEGEN E

I. Nacherfüllungsanspruch, §§ 439, 437 Nr. 1 BGB
Ein solcher Anspruch bestünde nur dann, wenn die Verpflichtung aus dem Berufsausbil-
dungsverhältnis einen Mangel im Rahmen des Unternehmenskaufs darstellen würde (zum
Unternehmenskauf Korch JuS 2018, 521 ff.). Das Bestehen von Unternehmensverbindlich-
keiten als solches stellt noch keinen Rechtsmangel iSd §§ 453, 434 BGB dar. Etwas anderes
gilt dann, wenn beim Unternehmenskauf unrichtige Angaben zu Unternehmensverbindlich-
keiten gemacht werden, etwa wenn die Verbindlichkeit nicht bilanziert wurde (MüKoHGB/
Thiessen, 4. Aufl. 2016, § 25 Anhang Rn. 83; Oetker/Vossler, HGB, 22. Ed. 15.10.2018, HGB
§§ 25–28 Anh. Rn. 39 mwN). Die Nacherfüllung (§ 439 I Alt. 1 BGB) eines solchen Rechts-
mangels kann dergestalt verlangt werden, dass der Verkäufer diese Verbindlichkeit tilgt,
wobei die Nacherfüllung kein verschuldensunabhängiges Äquivalent zum Schadensersatz für
den Käufer sein darf (MüKoHGB/Thiessen, 4. Aufl. 2016, § 25 Anhang Rn. 89). Dazu zählt
auch die Verbindlichkeit aus § 670 BGB analog als sonstige Verbindlichkeit iSd § 266 III C
Nr. 8 HGB. Von einer fehlerhaften Bilanzierung ist jedoch nicht auszugehen.

II. Ansprüche aus Gesamtschuldnerschaft

1. Gesamtschuldnerschaft
Nach § 613a II 1 BGB haften Veräußerer und Erwerber für die genannten Verbindlichkeiten
als Gesamtschuldner. Insoweit besteht eine Gesamtschuldnerschaft iSd § 421 BGB zwischen
E und G.

2. Rechtsfolgen

a) Ausgleichanspruch aus § 426 I BGB
Ein Ausgleichanspruch besteht nach § 426 I 1 BGB. Die Höhe bestimmt sich, soweit sich aus
dem Vertrag oder der Natur der Sache (MüKoBGB/Müller-Glöge, 7. Aufl. 2016, § 613 a
Rn. 167 mwN) nichts anderes ergibt, zu gleichen Teilen. G hat damit einen Freistellungs-
anspruch gegen E iHv 2.000 EUR.

b) Anspruch aus übergegangenem Recht
Ein Anspruch aus übergegangenem Recht aus §§ 426 II, 412 BGB, § 670 BGB analog besteht
in der Höhe wie der Anspruch aus § 426 I BGB.

Ergebnis
G hat gegen E einen Anspruch aus § 426 I BGB sowie einen übergegangenen Anspruch aus
§§ 426 II, 412, 670 BGB analog iHv 2.000 EUR.
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Der 17-jährige A und der 16-jährige B kommen aus dem beschaulichen Städtchen Saalfeld
und kennen sich schon seit dem Kindergarten. Da A schon seit seiner Kindheit gravierende
familiäre Probleme hatte, verbrachte er viel Zeit bei B, dessen Eltern ihn wie einen zweiten
Sohn behandeln. Dementsprechend gut war auch die Freundschaft zwischen A und B. Ein
regelmäßiger Streitpunkt zwischen den beiden war jedoch der größere Erfolg des B bei den
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Mädchen der Stadt. Als B dann auch noch mit M, einem Mädchen aus der Schulklasse des A,
in welches A schon seit Jahren heimlich verliebt war, ausging, schäumte dieser innerlich vor
Wut. Da er sich diese Blöße vor B jedoch nicht geben wollte, erzählte er ihm nichts davon. B
merkte jedoch, dass mit seinem Freund irgendetwas nicht stimmte. Allerdings war er genervt
davon, dass der häufig verschlossene A nicht einfach mit der Sprache rausrückte. Er fasste
also einen Plan: Er schlug A vor, dass die beiden doch mal wieder einen Ausflug zu der Höhle
machen könnten, in der sie als Kinder immer gespielt hatten. Dort wollte er ihn so lange
provozieren, bis A endlich mit seinem Problem herausrückte. Da A sich seine Wut nicht
anmerken lassen wollte, stimmte er dem Ausflug zu.

Ab dem Moment der Ankunft bei der Höhle stichelte B immer wieder in Richtung des A.
Dabei rechnete er auch damit, dass A die Beherrschung verlieren könnte, da er merkte, dass
dieser immer angespannter wurde. A wiederum versuchte, B zu ignorieren, und stocherte mit
einem massiven Ast, den er auf dem Weg gefunden hatte, in einem verwaisten Ameisenhügel
herum. B hockte sich im Bereich des Höhleneingangs mit dem Rücken zu A hin und machte
weiter: „Alter, dass du aber auch immer so ruhig sein musst. So kriegst du doch nie ein
Mädchen an den Start! Die Weiber wollen doch einen echten Typen. Sieht man doch bei der
M. Aber die nervt. Ich bin so froh, wenn ich die Alte wieder los bin!“ Das war zu viel für A,
er sah rot. Er trat von hinten an B, der sein Näherkommen nicht bemerkte, heran und schlug
mit dem Ast mehrfach auf dessen Kopf ein. B erlitt schwere Kopfverletzungen, die mit
Sicherheit nach einiger Zeit zu seinem Tod geführt hätten.

A floh in der Überzeugung, dass B tot war oder jedenfalls in kurzer Zeit sterben würde,
aus der Höhle. Nach einiger Zeit des Herumirrens fasste er den Entschluss, jeden Verdacht
von sich abzulenken. Er kehrte hierfür zur Höhle zurück, um von dort aus die Polizei zu
informieren, dass er B tot vorgefunden habe. Als er sich B näherte, stellte er jedoch fest, dass
dieser zwar bewusstlos, aber noch am Leben war. Er beschloss deshalb, ihn nun endgültig zu
töten, und würgte ihn mit einer Wurzel. B starb infolge der Strangulation.

Strafbarkeit des A? Auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ist, gegebenenfalls hilfsgutachtlich, einzuge-
hen. § 3 JGG ist nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

A. MORD DURCH DIE SCHLÄGE MIT AST, §§ 212 I, 211 STGB
A könnte sich wegen Mordes gem. §§ 212 I, 211 StGB strafbar gemacht haben, indem er dem
B mehrfach mit einem Ast auf den Kopf schlug.

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand
Hierzu muss er den objektiven Tatbestand verwirklicht haben.

a) Totschlag
A müsste einen Menschen getötet haben.
aa) Tod eines Menschen. B ist tot.
bb) Kausalität. Erforderlich hierfür ist, dass die Handlung des Täters, hier die Schläge durch
A, kausal für den Erfolg, hier den Tod des B, geworden ist. Dies bestimmt sich grundsätzlich
nach der sog. Conditio-sine-qua-non-Formel. Kausal ist hiernach jede Handlung, die nicht
hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Form entfiele
(MüKoStGB/Freund, Münchener Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2017, Vorbemerkung zu
§ 13 Rn. 333 mwN).

A hat dem B mit einem Ast mehrfach auf den Hinterkopf geschlagen, B verstarb jedoch
infolge der Strangulation. Allerdings können die Schläge mit dem Ast nicht hinweggedacht
werden, ohne dass der Tod in seiner konkreten Form, also durch die Strangulation infolge
der Bewegungsunfähigkeit des B, entfiele. Grundsätzlich ist irrelevant, ob noch weitere
Umstände, Ereignisse oder Geschehensabläufe zur Erfolgsherbeiführung beigetragen haben
(BGH NStZ 2001, 29; vgl. auch MüKoStGB/Freund, 3. Aufl. 2017, Vorbemerkung zu § 13
Rn. 343 ff.).

Eine Ausnahme hiervon besteht, wenn ein später dazwischentretendes Ereignis die Fort-
wirkung der früheren Bedingung beseitigt, sog. überholende Kausalität. Ein solcher Fall liegt
hier jedoch nicht vor. Für die Kausalität der Ersthandlung genügt, dass die Schläge jedenfalls
mittelbar zum Erfolg führten. Insofern ist irrelevant, ob es sich bei dem mitwirkenden
Verhalten um ein solches des Opfers oder um deliktisches oder undeliktisches Verhalten eines
Dritten oder des Täters selbst handelt. Denn die Strangulation gegen das bewusstlose, bereits
tödlich verletzte Opfer, um es endgültig zu töten, knüpft an das vorausgegangene Geschehen

Obersatz mit konkreter
Tathandlung

keine überholende Kausalität
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